
B ERA}\INT|I/IA,CI{WG DER GEMEtrNDE OSTSEEBAD UNNOWITT

Bekanntmachung der Satzun-g der Gemeinde Zinnowitz über die fdrmliche Festlegung des
Sanierungsgebietes 

"Ortskern 
Südg

Förrnliche Festlegung des Sanierungsgebietes ,r0rtskern Stid" der Gemeinde Zinnowitz

(1) Aufgrund des $ 5 Abs. I der Kommunalverfassung für das land Mecklenburg-Vorpommern (KV
M-D in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Januar 1998 (GVO Bl. M-V S, 29tr) anl*zf,
geändert durch das Dritte Gesetz z,ur J\nderung der KV M-V (3. AnOCICV m-V) vom 10. Juli
1998 (GVOBI. M-V S" 534) und des $ 142 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBI. I. S.2141, 1998I S. 137), hat die
Gemeindevertretung der Gomeinds Zinnowitz in ihrer S,itzung auitr?7 . Oldsber 1998 folgende
Satzung beschlossen.

Satzung der Gemeinde Zinnpwitz

ÜTnn DIE TÖRMLICHA FESTLEGUNG DES SANIERUNGSGEBIETES _

SANIERUNGSSATZUNG,ORTSKERN SÜD"

$ l
F.ESTLEC{.hIG DES SANIE.RI.INGSGEBIETES

ftn Gebiet des Ortskerns Süd der Gemeinde Zinnowitz liqgen städtebauliche lVlißstrinde vor. Dieses
Gebiet soll durch stlidtebauliche Sanierungprnaßnahmen wesontlich verbessort und urngestaltet
werden, Das insgesamt ca. 7,I25 ha umfassende Gebiet wird hier,mit als Sanierungsgebiet formlich
festgelegt und erhält die Bezeiohnung ,,Ortskern Süd".

Das Sanierungsgebiet umfaßt alle Grundstilcke und Grundstticksteile inner,halb der im l-agoplan des
Ortskerns Süd von Zinnowitz vom 29.10.1998 ior lvlaßsab I : 1000,als Sanierungsgebiet
abgegronzten Flächon. Der Lageplan ist Festandteil dieser Satz,ung und als Anlage t beigefügt.

$ 2
SANIERIINGSVERFAIßEN

Die Sanierungsmaßnahme ,,Ortskenn Süd" wird unter Amvendung der besonderen
sanierungsrechtlichen Vorschriften der $$ 152 bis 156 a EaUGB durchgefürhrt.

$ 3
INKRAT'TTRETEN DER SANIERTINGSSATZLü{G

Diose Satzung wird gemäß $ 143 Abs. I BauGB mit ihler Bekanntmachung reohtsverbindlich.

tP,ifteÄ
Bürgermeister
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(2) Die von der Gerneindevertretung der Gerneinde Zinnowitz in ihrer Sitzung am27.
Oktober 1998 boschlossene Sanierungssatzung,,Ortskern Süd" mit dem dazugehörenden
Lagep,lan dos Sanierungsgebietes im Maßstab 1 : 1000 (verkleinert abgebildet) wird
hiermit ortstiblich bekannt gemacht.

(3) Gemäß $ 215 Abs. 1 BaUGB sind unbeachtlich:

- Yerletzungen der in $ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens-
und Fornrsohriften, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres sowie

* lvlängel der Abwägung, weRn sich nicht innerhalb von sieben Jahren,

Seit der Bekanntmachung der Satzung, schriftlich gegenüber der Gemeinde Zinnowitz
geltend gernacht worden sind, dor Sachverhalt, der die Verletzung oder den [rlangel
begriinden soll, ist darzulegen.

(a) Gemaß $ 5 Abs. 5 der Komrnunaiverfasstrng NI-V kann ein Verstoß gegen Verfahrens-
und Formvorschriften, die in der Komrnunalverfassung M-V enthalten oder aufgrund
derselben erlassen worden sind, nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese.Eirrschränkung gilt nicht fur
die Verletzung von Anzeige-, Genehrnigungs- und Bekanntrnachungsvorschriften. Ein
Verstoß i$t schdfttich untor Bezeichnr.lng der verletzten Vorschriften und der Tatsachen,
aus der sich der Verstoß orgeben soll, gogenüber der Gemeinde Zinnowitz geltend zu
machen.

(5) Gemäß $ 143 ,Abs. I BauGB wird auf die Vorschriften der $$ 152 bis 156 a BauGB (u.a.
Ausgleichsbetragerhebung) hingewiesen.

(6) Darüber hinaus bedtirfen gemtiß $ 144 Abs. 1 und 2 BaUGB nachstehend aufgefirhrten
Vorhaben und Rectrtsvorgtinge der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde Zinnowitz.

a) Die im $ 14 Abs, I BauGB bezoichaeten Vorhaben und sonstige Maßnahmen
($ 144 Abs. 1 Nr. 1)

b) Vereinbar,ungen, durch die ein schuldrechtliches Vertragsverhältnis über den Gebrauch
oder die Nutzung eines Grundshickes, Gebäudes oder Gebäudeteiles auf bestimmte
Zeitvon mehr als einem Jalu eingegangen oder verlängert wird ($ 144 Abs. 1 Nr. 2).

c) Die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstückes und die Bestellung und
Veräußerung eines Erbbaurechtes ($ X44 Abs. 2 Nr. 1)'

d) Die Bestellung eines,das GrundstUok belastenden Rechts; dieses gilt nicht für die
Bestetlung eines Rechts, das mit der Dr,rrchfiihrung von Baumaßnahmen im Sinne des

$ 14S Abs, 2 im Zusammenhang steht ($ 144 Abs' 2 Nr' 2).



e) Ein schuldreohtlicher Vertrag, dwch den eine Verpfliohtung zu einem der unter c) und
d) genannten Rechtsgeschäfte begrundet wird; ist der sohuldrechtliche Verrrag
genehmig worderl gilt auch das in Ausführung dieses Vertrages vorgenommene
dinglicheRechtsgeschäft als genehmigr ($ 144 Abs. 2 Nr. 3).

fl Die Begnindung, Andorung der Aufhebung einer Baulast ($ 144b Abs. 2 Nr. 4).

g) Die Teilung des Grundstückes (g 144 Abs. 2 Nr, 5)

(7) Die Gemeinde wird das Grundbuchanrt gernäß $ 143 Abs. 2 BauGB ersuchen, den
Sanierungsvermerk in Abteilung II der Grundbücher der im Satzungsgebiet belegenen
Grundstü cke einzutragen.

(8) Dio Sanierungssatz,ung nebst Lageplan und Flurstlicksverzeic,hnis sowie alXo vorgenannten
Paragraphen körmen von jedermann in der Gemeindever-waltung Ostseebad Zinnowitz,
Möwonstraße 1, im Bauamt während der Öffnungszoiten (fuIo 09.00 * 12,00 Uhr, Di
09.00 - 12.00 r:nd 13,00 - 16.00 Uhr, Do 09.00 . 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 tlhr,
Fr 09.00. - 12.00 Uhr) eingesehen werden.

Zinnowitz, den 30. 10, 1.998

i .  y ,

A,3 .O--r"o-,-*J(J'---r-
Dr. Krug
Bürgertneister

Diese Satzung ist nach ihrer Bekanntmachung im amtlichen Mitteilungsblatt

,,Zinnowitzer Gemeindeanzeiger" am 08.1 1 .1998 in Kraft getreten'


